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1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und
des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung
der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt
Oberhausen unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn
Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich
sind.

3. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GONW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S.
666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 18.09.2012 (GV.NRW.S.436), kann eine
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
der GONW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche
Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Übereinstimmungsbestätigung /
Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO)

Der Wortlaut der Bekanntmachung des
Satzungsbeschlusses zum Vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 24 stimmt mit dem Ratsbeschluss
vom 15.07.2013 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom
26.08.1999, zuletzt geändert am 05.08.2009, verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Oberhausen, 12.08.2013

Wehling
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Bekanntmachungsanordnung des
Oberbürgermeisters vom 12.08.2013 über
die Entscheidung des Rates der Stadt zu
der in Form einer Sammeleingabe vorge-
brachte Stellungnahme zum
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.
24 - Seilerstraße / Straßburger Straße -

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.07.2013
gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl.
I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I, S. 1509), u. a. über
die zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 24 -
Seilerstraße / Straßburger Straße - vorgebrachte
Stellungnahme, die in Form einer Sammeleingabe vor-
lag, entschieden.

Folgende Sammeleingabe lag vor:

Bürgerinitiative zum Erhalt der Grünfläche an der
Straßburger Straße

Das Ergebnis der Entscheidung über die o.g.
Sammeleingabe kann gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB
im Bereich 5-1 - Stadtplanung - Technisches Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer A
008, während der Dienststunden eingesehen werden.

Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Oberhausen, 12.08.2013

Wehling
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Bekanntmachungsanordnung des
Oberbürgermeisters vom 12.08.2013 über
den Satzungsbeschluss und das
Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 685
- Friedrich-Karl-Straße / Styrumer Straße -

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.07.2013
den Bebauungsplan Nr. 685 - Friedrich-Karl-Straße /
Styrumer Straße - in der Fassung vom 25.03.2013 als
Satzung beschlossen.

Gesetzliche Grundlage ist § 10 Abs. 1 des
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
22.07.2011 (BGBl. I, S. 1509), in Verbindung mit den
Überleitungsvorschriften nach §§ 233 ff BauGB in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl.
I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I, S. 1548), und § 7
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV.NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert

oberstrass
Hervorheben
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durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.09.2012 (GV.NRW.
2012 S. 436).

In gleicher Sitzung hat der Rat der Stadt die dem
Bebauungsplan Nr. 685 beigefügte Begründung (inkl.
Umweltbericht) in der Fassung vom 25.03.2013 als
Entscheidungsbegründung beschlossen.

Gesetzliche Grundlage ist § 9 Abs. 8 des
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
22.07.2011 (BGBl. I, S. 1509), in Verbindung mit den
Überleitungsvorschriften nach §§ 233 ff BauGB in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl.
I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I, S. 1548).

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Oberhausen,
Flur 35, und wird wie folgt umgrenzt:

Östliche Seite der Styrumer Straße; südliche Seite der
Helmholtzstraße; westliche Seite der Friedrich-Karl-
Straße; südliche Grenzen der Flurstücke Nr. 41, 403,
404 und 35.

Der Bebauungsplan Nr. 685 - Friedrich-Karl-Straße /
Styrumer Straße - liegt mit Begründung einschließlich
Umweltbericht und zusammenfassender Erklärung vom
Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an
im Technischen Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66,
Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 004, während der nachste-
hend genannten Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht
öffentlich aus:

Montag - Donnerstag 8.00 - 16.00 Uhr 
Freitag 8.00 - 12.30 Uhr 

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO)

Erklärung

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 685 -
Friedrich-Karl-Straße / Styrumer Straße- wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung
tritt der Bebauungsplan Nr. 685 -Friedrich-Karl-Straße /
Styrumer Straße- gemäß § 10 Abs. 3 des
Baugesetzbuches in Kraft.

Hinweise

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S.
2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 11.06.2013 (BGBl. I, S. 1548), über die
Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintre-
tenden Vermögensnachteilen sowie über die
Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

2. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes hin-
gewiesen:

Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und
des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung
der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt
Oberhausen unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn
Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich
sind.

3. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GONW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S.
666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 18.09.2012 (GV.NRW.S.436), kann eine
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
der GONW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche
Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Übereinstimmungsbestätigung /
Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO)

Der Wortlaut der Bekanntmachung des
Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 685
stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 15.07.2013 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom
26.08.1999, zuletzt geändert am 05.08.2009, verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Oberhausen, 12.08.2013

Wehling
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zum
Bebauungsplan Nr. 685 - Friedrich-Karl-
Straße / Styrumer Straße -

Die im Bebauungsplan Nr. 685 vorgenommene
Gliederung (Mischgebiet / Allgemeines Wohngebiet) und
der Ausschluss bestimmter Nutzungen (insbesondere
von Vergnügungsstätten sowie Anlagen und Betriebe,
die gewerblich betriebenen sexuellen Dienstleistungen
und Darbietungen dienen) soll einerseits dem Erhalt der
besonderen Ausprägung der Innenstadt in Alt-
Oberhausen (starke Prägung durch Wohnen) und ande-
rerseits der Förderung eines qualitätvollen zentralen
Versorgungsbereichs und der Steuerung von Vorhaben,
die klassische Geschäfts-, Büro- und
Einzelhandelsnutzungen verdrängen, dienen.

Weitere Informationen (u. a. Plan und Begründung inkl.
Umweltbericht) sind auch im Internet unter www.o-
sp.de/oberhausen/start.php abrufbar.

Im Auftrag der Stadt Oberhausen,
Fachbereich 5-6-40, 46047 Oberhausen,
schreibt die WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH, Kanäle und Straßen,
46049 Oberhausen, Buschhausener
Straße 149, Telefon 0208 8578-321, Telefax
0208 8578-322, hiermit nach VOB/A öffent-
lich aus:

Maßnahme:
Radwegerneuerung Buchenweg

Leistung:
ca. 4.000 m² Bituminöse Radwegfläche 

aufnehmen
ca. 640 m³ Boden bis Z 1.2 lösen, laden

und abfahren
ca. 4.000 m² Mineralische Tragschicht aus

RC herstellen
ca. 4.000 m² Bituminöse Radwegfläche

erstellen
20 Stück Aufsätze der Straßeneinläufe

höhenmäßig regulieren 

Bauzeit:
Anfang 41. KW 2013 - Ende 46. KW 2013

Zuschlagsfrist:
11.10.2013

Die Angebotsunterlagen können ab 15.08.2013 bis
23.08.2013 nur schriftlich bei der ausschreibenden o. g.
Stelle unter Beifügung eines Verrechnungsschecks oder
einer beglaubigten Einzahlungsquittung mit Angabe des
Projektes angefordert werden.

Maßnahme:
Radwegerneuerung Buchenweg

Stadtsparkasse Oberhausen
BLZ: 365 500 00, Konto-Nr. 173 260.
Zusammenfassung von mehreren Objekten ist nicht
zulässig.

Kostenbeitrag:
22,00 € Bruttobetrag einschl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer und Portokosten

Der Betrag wird nicht erstattet.

Die Ausgabe der Angebotsunterlagen erfolgt nur an sol-
che Firmen oder Bietergemeinschaften, die nachweis-
lich in den letzten Jahren Leistungen gleicher oder ähn-
licher Art ausgeführt haben und in der Lage sind, die
geforderten Fristen einzuhalten. Ein entsprechender
Nachweis ist auf Anforderung zu erbringen.

Auskünfte erteilt:
Herr Bialas
WBO GmbH, Kanäle und Straßen 
Tel. 0208 8578-364

Ausschreibungen


